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BÉln Sznsó

Spuren der Wirkung des europáischen ..ius commune'' in der
ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit-

Arthur Duck (1580-1648), der bedeutende engl ische Rechtsgelehrte des Il .
Jahrhunderts, schreibt in seinem europaweit bekannten Buch, das er unter dem Titel..Über Gebrauch und Geltung des ius civile der Römer in den Staaten der christlichen
Fürsten'' l648 erscheinen lieB, folgendes: ..Trotzdem geht die Meinung aller Ungarn
dahin, daB die Gesetze Ungarns aus den Quellen des kaiserlichen und des kanonischen
Rechts hervorgegangen seien, vor allem aber dem kaiserlichen Recht entstammen: Die
Gewohnheitsrechte Ungarns seien nach der Norm und nach der Methode des ius civile
der Römer zusammengestellt.''. In Ducks Zeit war diese Meinung dermaBen
selbstverstándlich gewesen, daB er nicht einmal ansatzweise versuchte, sein Urtei1
tiefer zu begrtinden.

Im Westen ist die Lage in dieser }{insicht bis heute noch unverándert' da die
europáische rechtshistorische Wissenschaft Ungarn auch heute noc|r eindeutig als
Teilhaber der europáischen Rechtskultur betrachtet und unsere Privat-
rechtsentwicklung dem Wirkungsbereich des europáisch en ius comnlwle zuordnet.z
Diese Zuordnung beruht nach dem derzeitigen Stand der Forschung zur ungarischen
Privatrechtsgeschichte besonders hinsichtlich der Neuzeit auf einem
VertrauensvorschuB. Wáhrend in den |etzten Jahrzehnten námlich fast alle Bereiche
unseres mittelalterlichen Rechtslebens einer mehr oder weniger detaillierten
Untersuchung unterzogen *u,én,. So waren und bleiben die Gelehrtenrechte' die

Die Arbeit ist durch die Unterstützung des János-Bo|yai-Forschungsstipendiums entstanden.
"Illud tamen apud Hungaros omnes receptum est, Leges Hungariae a Iuris Caesarei et Canonici
fontibus promanasse, praesertim vero ex Iure Caesareo petitas fuisse; Consuetudines Hungariae
compositas fuisse ad normam et methodum Juris Civil is Romanorum." Arthur Duck: De usu et
authoritate juris civilis Romanorunt, in dominiis principum christianorum, libri duo. Lipsiae,
1668' Die deutsche Übersetzung stammt von Focke Tannen Hinrichs. Vgl.: Arthur Duck: t'Jber
Gebrauch und Geltung des ius civile der Römer in den Staaten cler christliclrcn Fiirsten,
Übersetzung, E in|ei tung und Anhang von F '  T.  Hinr ichs,  Göt t ingen, l993. l88.

Helmut Coing: Das Recht als Element der europáischen Ku|tur. Historische Zeitschrift (l98a.);
Reiner Schulze: Vom lus commune bis zum Gemeinschaftsrecht - das Forschungsfeld der
Europáischen RechÍ,sgeschichte. Europriische Rechts- und Verfasswtgsgeschic'lrle' Ergebrrisse und
Perspektiven der Forschung' Hrsg' von Reiner Schulze, (Schriften zur Europáischen Rechts. und
Verfassungsgeschichte 3) Berlin, 1991, 6-7 .

Vécsey Tamás: A rón.tai jog |örténete haztinkban és befoly(tsa a mo1yar jogra [Die Geschichte
des römischen Rechtes in unserer Heimat und sein EinfluB auf das ungarische Recht]
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Einwirkung des ius civile und des ius canonictun (utrumque ius), ferner der

europáischen Rechtswissenschaft auf das ungarische Privatrecht und andere

Rechtsgebiete der frühen Neuzeit im wesentlichen unerforscht, eine Terra incognita

für die moderne Forschung.
Die Zurückhaltung der ungarischen Forscher bezüglich der Wirkungsgeschichte

der europáischen Rechtswissenschaft im frühneuzeitlichen Ungarn erklárt sich aus

einer _ mit der obenerwáhnten europáischen ,,Cotnmlulis opinio,' _ kollidierenden
.,Lesart'' der ungarischen Rechtsgeschichte, die bis in die jüngste Vergangenheit hinein

als vorherrschend galt. Nach ihr wurden vor allem die ungarnspezifischen Lösungen

und Rechtsinstitute bei der Darlegung der ungarischen Rechtsentwicklung
jahrhundertelangen Traditionen folgend - betont. Den Traditionen der ungarischen

Rechtsgeschichtsschreibung entspricht die Auffassung, nach dem das spezifische

ungarische Recht Ausdruck einer eigenartigen "Volksseelel' und als solches einzigartiq

sei: 
..eines der máchtigsten Faktoren unserer national-kulturellen Eigenstándigkeit.''

Diese Anschauungsweise, die die Eigenstándigkeit der ungarischen Rechts-

entwicklung, ihre nationale Eigenart, ihre Unabhángigkeit Von europáischen Entwick-

lungstendenzen und Vorbildern betonte, hat historische Wurzeln. Wáhrend der zweiten
Welle der Erneuerung des rcimischen Rechts in Europa, um die Wende vom 15. zum
l6. Jahrhundert, als die Fundamente fürs moderne ius commune ge|egt wurden, erhielt
unser Land einen gemeinsamen Herrscher mit dem Heiligen Rönrischen Reich, es
geriet in dessen politischen und wirtschaftlichen Bannkreis. Von dieser Zeit an wurde
eS Zu einer bedeutenden Komponente der Unabhángigkeitsidee neben der _ immer
vergeblicheren _ Betonung der politischen Selbstándigkeit die Postulierung dessen,
daB unsere Rechtsentwicklung und unsere Justiz völlig eigenstándig seien, sie
bedürften keinerlei Hilfe von auBen.

Meine forschenden Bestrebungen waren bisher darauf ausgerichtet, unter
Beweis zu stellen - vielleicht etwas den herkömmlichen Thesen der ungarischen
Rechtsgeschichtsschreibung zuwiderlaufend -, daB das ungarische Recht - ungeachtet
zahlreicher Eigentümlichkeiten, welche sich in dessen eigenartigen Rechtsinstituten,
Rechtsprinzipien, in einzelnen abweichenden Merkmalen der Rechtskultur
manifestierten _ im Laufe seiner ganzen Geschichte die Wesenszüge eines traditionell
europáischen Rechtssystems in sich trug.- Auch die ungarischen Juristen schopften
nach Bedarf _ áhnlich wie die Rechtspfleger anderer Nationen _ nicht nur im Laufe
des Mittelalters, sondern auch in spáteren Zeiten aus der unerschopflichen Fundgrube

(Manuscript). Budapest, l878.; Bónis, Gytirgy : Einflüsse des röntischen Rechtes in Ungarn.Ius
Romanum Medii Aevi, V.l0. Mediolani, |96ü Ders., Középkori jogunk elemei, rónrui jog,
kónonjog, szokásjog, Budapest, |912';ImreZa1tay: Sur le rile du droit romain dans l,evolution
du droit hongrois, L Zajtay: Beitrtige zur Rechtsvergleichung * Ausgewtihlte Schriften Hrsg. v.

o 
K.F. Kreuzer. Tübingen, 1976.

Szladits Károly: A magyar magánjog tankönyve, II, Dologijog [Das Lehrbuch des ungarischen

, 
Privatrechtes, II. Dingliches Rechtl. Budapest, 1930. 430.

Vgl. Zlinszky János: A magyar jog tradicionálisan európai jog. [Das ungarische Recht als
traditionelles europáisches Recht]. J o gtudomónyi Közlöny ( l 995)' 5.
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des römischen Rechts. Möglicherweise war das GefáB ztrm Schöpfen kleiner als
woanders, dennoch besteht kein Zweifel, daB das historische Ungarn trotz seiner
Eigentümlichkeiten dem groBen Geltungsraum des europáischen ius Commune
zugehörte. Anders war dies angesichts der Art der anfallenden Rechtsprobleme auch
nicltt mögl ich.

Denn man kann nicht von an sich abgeschlossenen Rechtskulturen sprechen. Es
ist offensichtlich, daB die einzelnen Kulturen, die nebeneinander oder nacheinander
exist ieren, sich gegenseit ig in al len Bereichen beeinflussen. DaB das eine System auf
das andere beeinfluBt, kommt typischerweise auch in der Welt des Rechts zur Geltung.
Dabei ist das Recht - auch wenn seine Grundlagen im Rahmen eines bestimmten
Systems festgesetzt sind _ im Detail stándigen Ánderungen ausgesetzt. Das Recht ist
kein erstarrtes Gebilde, sondern sein Wesen befindet sich in steter Entwicklung, in der
Anpassung an die durchs Leben gestellten Anforderungen. Eine mögliche Form clieser
Anpassung ist die Mögliclikeit der Übernahnre fremden Rechts. Man kann zwischen
verschiedenen Formen der EinfluBnahme unterscheiden."

Hierzu záhlt man das Phánomen, wenn eine Gemeinschaft, die eine weniger
entwickelte Rechtsordnung hat, die Rechtsordnung eines anderen existierenden Staates
teilweise oder vollstándig kopiert. Daneben ist historisch das Phánomen der
Übernahme einzelner Rechtsvorschriften bzw. auch einzelner Rechtsinstitute ZU
beobachten' Dies ist hauptsáchlich bei Völkern der Fall, welche ohnehin in engen
Tauschbeziehungen zueinander standen.

Vor allem ist jedoch das Phánomen der abgeleiteten Rechtskultur bekannt. In
diesem Fall entnimmt eine spátere Kulturepoche das Recht einer früheren _ a|s
vorbildlich angesehenen _ Epoche. Dies war Realitát geworden, als mehrere Staaten
des europáischen Kontinents im aüfblühenden und spáten Mittelalter, vermittelt durch
die europáischen Universitáten, das auf dem römischen Recht berulrende ius contmune
in seiner Gesamtheit zur Grundlage fúr ihre eigene Rechtsentwicklung machten' Dies
enthielt neben dem durch das kirchliche Recht getragen'en römisclren Recht das
Justinianische Recht, das durch Legisten (Glossatoren' und Kommentatoren")
bearbeitet wurde und in die Praxis der europáisclren Staaten übergegangen war, den
Bedürfnissen jener Zeit angepaBt und in vereinfachter Form.'

Helmut Coing; Grundziige der Rechtsphilosophie. Berlin--New York, 19935. 135-136.

Herntan Lange: Römisches Recht im Mittelalter. Band l. Die Glossatoren, Munchen, l997.;
Hermann Kantorowicz: Studies in the Glossators of the Rontan law. Cambridge, 1938.; Peter
Weimar: Die Iegistische Lileratur der Glossatorenzeit. Handbuch der Quellen und Literatur der
neueren europáischen Privatrechtsgeschichte. I' Mittelalter (l l00-l500), Die gelehrten Rechte
und die Gesetzgebung. Hrsg. von Helmut Coing. München, 1973'  l55_l64.

Siche vor allem Woldemar Engehnann: Die Wiedergeburt der Rechtskultur in ltalien durch die
wissenscltaftl iche Lehre. Leipzig, 1938.

Siehe vor allem Franz Wieacker: Privatrechtsge schichte der Neuzeit unter besonderer
Berí'icksichtigung der deutschen Ennvicklung. Göttingen, |9612, 8l. ff. und pa.ssim'; Paul
Koschaker: Europa und das römische Reclt. MLinchen-Berlin, l9532, passim.
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Der - sehr vielschichtige und sehr alte - Begriff i tts conntu,re, 'u unter dem nran

zum einen eine solche Rechtsmaterie versteht, die zwischen dem 12. und 18.

Jahrhundert in Europa die Gesarntheit cler auf gemeinsamen Quellen beruhenden

Rechtsgrundsátze und Rechtslel'rren trmfaBte und welche neben anderen loka|en

provinziellen Rechten und Gewohnheitsrechten (ius municipale) ebenfalls Eingang in

die Praxis fanden. Es bedeutet Überdies eine gesanrteuropáische Einheitlichkeit

rechtlicher Überzeugungen des rechtlichen Wissens (der Rechtswissenschaft) im

wesentl ichen auch der gesamten Rechtskultur in jener historischen Epoche. Der

Begriff ist also in gewisser Doppelsinnigkeit abgefaBt. Er bezeichnet zum einen

gewisses gemeinsames allgemein anerkanntes Erkenntnismaterial, andererseits

wiederum eine melrr oder minder - nach epochenbedingt unterschiedl ichen Prinzipien
geordnet _ Zur Geltung komnrende, sátzeweise abgefaBte Menge von Rechtsnormen, in

deren Ausgestaltung in erster Linie die Wissenschaft bzw. in einzelnen Epochen im
AnschluB daran auch die Rechtspflege eine entscheidende Rolle spielten.

Diese Erscheinungen sind natürlich auch bei der Analyse der ungarischen

Rechtsentwicklung zu berücksichtigen. Die Einwirkung universeller oder partikulárer

Rechtssysteme in Ungarn machte sich natÜrlich mit historisch veránderliclrer Intensitát
und auf unterschiedliche Weise bemerkbar. Klar ist auch - sowohl im Hinblick auf das
Mittelalter als auch auf die frühe Neuzeit _, daB es in Ungarn weder zu ..förm]icher''

Übernahme des römischen Rechts in seiner Gesamtheit, noclr zU solcher eines
..modemen'' Rechts anderer europáischer Staaten gekommen war. Dennoch ist es
nachdenkenswert, ob wir in der frtihen Neuzeit gegenüber auslándische Einwirkllngen
wirklich so immun waren, wie bislang angenomrnen.

Der EinfluB der Gelehrtenrechte des Mittelalters (utrumque ius) kann nicht in
Frage gestel lt werden. Über das MaB kann man Streiten, aber über die Tatsache selbst
lohnt es sich nicht. Die Prinzipien des römisch-kanonisch-rechtlichen Verfahrens
wurden zum immanenten Bestandteil des ungarischen Rechts im Mittelalter. Trotz
örtlicher Spezifika der Lehnherrschaft wurden die Regeln des europáischen
Lehnrechtes ebenfalls berücksichtigt. All das, was wir über das spátmittelalterliche
ungarische Gewohnheitsrecht, das "approbata Regni consuetudo" wissen, zeigt, daB
die Gelehrtenrechte diejenigen Lticken auffüllten, auf die sich durch spezifische
ungarische Umstánde induzierten Regeln (Gewohnheitsrecht, Gesetz, Statut, Privileg)
mit spezifischem Inhalt nicht erstreckten.

lrn folgenden mochte ich in erster Linie die Problematik aufspüren' welche
Möglichkeiten für das ius Comlnune-Wissensmaterial in Ungarn bestanden, zur
Geltung zu kommen und welche Beweise für eine Verknüpfung vorliegen' Vorher
jedoch einige Gedanken über das Verháltnis unseres Reclrts, das in den Rechtsquellen
erschien und als rechtlich galt, zunl Ius commune nach dem Motto des zum geflügelten
Wort gewordenen Urteils von József IIlés: ..Bis Werbőczy kennen wir nur Werbőczy

l 0
Giuscppe Ernrini: Ius contnune e Lttnunque ius, Acta Congressus Iuridici internationalis VII
saeculo a decreta l ibus Gregor i i  IX et XIV a codicc Iust in iano promulgat is .  II .  Roma, 1935.505-
s35.
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und auch nach Werbőczy sehen wir fast ausschlieBlich nur Werbőczy.''' ' obwohl das
Tripartitutz.- als eine der am háufigsten untersuchten und analysierten Rechtsquellen
für unsere Rechtsgeschichte gilt, kann man dennoclr nicht behaupten, daB wir auf alle
Fragen, welche sich im lusammenhang mit diesem Rechtsbuch stellten, ausreichende
Antwort erhalten hatten.'' In den |etztenJahren wurde das Verháltnis von Tripartitum
Zum europáischen ius commune, das bislang eher nur,formell und aus dem Inhalt des
Rechtsbuches heraus betrachtet wurde, neu beleuchtet.

Nach einem neueren DenkanstoB kann es námlich nur eine Erklárung für die
Mángel des Rechtsbuches geben' die sich in erster Linie auf dem Gebiet des
Schuldrechts und des Handelsrechts verzeichnen lieBen, Es wird angenommen, daB
Werbőczy lediglich das Gewohnheitsrecht zu beschreiben gedachte, welches vom
europáischen ias commune abwich.." Was dem kanonischen Recht oder dem Recht der
Römer entsprach, darauf war er (mit Ausnahme einiger Institute, wie etwa auf das mit
ausgesprochener Reformierungsabsicht aufgenommene Vormundschaftsrecht) nicht
gesondert eingegangen. Nicht deshalb waren diese Regeln ausgelassen, weil Werbőczy
sie nicht kannte, seine Absicht war vielmehr, die von der europáischen abweichenden
Praxis der einheimischen Rechtsprechung generell bewu8t zu machen, und daher
kümmerte er sich nicht sonderlich um die Darlegung der Losungen des utrumque ius,

Zur Veranschaulichung der Auffassung Von Werbőczy soll hier ein einziges
(aufgegriffenes) Beispiel stehen. Im Zusammenhang mit dem lnstitut des Immobiliar-
Faustpfandes schreibt er wie folgt: ..Gleichwohl ist es verdammenswürdig und eine zur
Heilslelrre kontráre Sache, pfandbelegte Güter nicht nur zu besitzen und zu verwalten'
sondern es erscheint einem grauenhaft von diesen etwas auch nur niederzuschreiben;
da die römischen kaiserzeitlichen und zivilen Gesetze aber ihren Gebrauch zulassen.

'' 
Illé. József: BevezeÍés (] ma1yar jog történetébe. A forrósok törtéttete, [Einführung in die

t? 
Geschichte des ungarischen Rechtesl. Budapest, 1910. 17.

Tripartitum opus iuris consuetudinarii regni Hungariae; per magistrum Stephanum de
Werbewcz.,' editunt, Viennae Austriae, l5l7. Faksimi|edruck mit einer Einleitung von György
Bónis. Mittelalter|iche Gesetzbücher europáischer Lánder 2. Frankfurt am Main, l970;

Von der neueren Literatur, dic sich auf frühere Forschungen stützen, seien erwáhnt: Földi,
András: Werbőczy és a római jog [Werbőczy und das römische Recht]. In: Degré Alajos
Enilékkönyv [Festschrift für Alajos Dcgré]. Hrsg' von Máthé, Gábor - Zlinszky, János 67-76';
Hamza Gábor: A tripartitum, mint jogforrás [Tripartitum als Rechtsquel|e]. |n: Degré Alajos
Entlékkönyv [Festschrift fÚr Alajos Degré] Hrsg. von Gábor Máthé_János Zlinszky, 

.77-85.;

Ders., Werbóczy Hármaskönyvének jogforrásijellege [Werbőczys Tripartitum als Rechtquelle].
J o gtudonúny i Kö zlö ny, |993, 3 | _33,

Schil|er Bódog: A Hármaskönyv egyik állítólagos főfonásáró| [Über eine der angeblichen
Hauptquellen von Tripartitum] . Magyar Jogászegyleti Értekezéselc' Budapest, l908; Ders., Á
Hónnaskönyv jogforrástana fDie Rechtsquel|enlehre von Tripartitum]. Budapest, l902; K.
Kadlec: |Yerbóczyovo Tripartitum a soukrové právo Uherské i Chorvatské Ílechty v nént
obsaÍené, Praha, 1902; György Bónis: Der Zusammenhang der Summa Legum rni( dem
Tripartitum. Studia Slavica Hungarica. Budapest, 1965.

Z|inszky János: Werbőczy jogforrástana IDie Rechtsquellenlehre von Werbőczyf. Jogtudományi
Közlöny ( 1 993)' 37 4_3,7 6.
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und diese gefahrentráchtige Praxis gar in unserem eigenen Lande wie in den

unterworfenen Territorien sehr um sich griff ... daher betrachtete ich diesmal als

richtig, über die Art und Weise cler Verpfándung einiges zur Sprache zu bringen,,..u

Dieses in den darauffolgenden Kapiteln vorgeführte ..einiges'' stellt jedoch gerade

diejenigen Spezifika dar, die von den in anderen Rechtssystemen der Epoche üblichen

Regelungen abweichen und die in erster Linie mit dem Pfandbesitz der adeligen

Erbsitze verbunden sind. Über allgemein bekannte, selbstverstándliche Regeln verliert

er nunmehr keine Zeile.
Werbőczy _ genausowie im Falle vieler anderer Institute - will auch in diesem

Bereich refornrieren: Den wucherhaften Charakter des Pfandgescháftes will er

el iminieren'., Áhnl ich den europáischen Regelungen fand die Form der Immobil ien-

Hypothek auch bei uns Verbreitung, die es ermöglicht, daB der Pfandgláubiger den aus

dem Gebrauch einer Imrnobilie entstehenden Nutzen zinsenshalber beibehált. Werbő-

czy hingegen schlágt vor, daB der Nutzen (die Früchte) ftir die Tílgung des Kapitals

aufgerechnet 'werden sollten. Diesem Vorschlag Werbőczys war aber die Rechtspraxis

nicht gefolgt,'o sie blieb auf dem Standpunkt der Gelehrtenrechte, des ius commune. Zu

den Mángeln des Tripartitums zurückkehrend bestátigen die wirtsclrafts- und sozial.
historischen Forschungen der letzten Jahre eindeutig, daB wenn es nur aufgrund des
Tripartitums möglich gewesen wáre' Gescháfte abzuschlieBen oder Recht zu sprechen,
so hátten damals in Ungarn des 16. Jahrhunderts viele Adelige am Hungertuch nagen
müssen. Die Dreispaltung des Landes führte lange Zeit noch zu keiner wirtschaftlichen
Rezession. Archivquellen belegen, daB der Teil unseres Hochadels und stádtischen
BiÍrgertums, der imstande war' Bargeldkapital Zu mobilisierenu sich in die
handelsbezogenen Unternehmungen - buchstáblich - gestürzt hatte..- Die deutschen
Stadte wurden weiterhin von Ungarn mit Fleisch und Wein versorgt, und an dieser
Tátigkeit hatte unser Adel beachtlichen Anteil: ..Die ungarischen Herren treiben alle
Handel'' _ heiBt es in einer zeitgenössischen Quelle.." Der Handel machte seriöse
Investitionen erforderlich, kleine bis bedeutsame Assoziierungen wurden gegründet,

ló ..Et quanquam jura possessionaria impignoratitia nedum possidere aut gubernare damnabile'
salutique contrarium, verum etiam aliquid de illis scribere, formidabile videatur; quoniam tamen
leges imperiales atque civiles ejus usum admittunt, ideo in hoc regno, partibusque sibi subjectis,
usus iste pernitiosus multim involevit... Propter quod de pignoratitionis ipsius modo et vigore

,, 
puu.u hic subnectenda statui." Tripartitum 1.80.
Za|án Korné|: A régi ma7yar zálogbirtok és mai jogunk [Der alte ungarische Pfandbesitz und
unser Rechtl. Budapest, 1931. 49-50.

Zalán Kornél, 50.; Ágoston Péter: A nlagyar zólogjog története [Die Geschichte des ungarischen
Pfandrechtl. Budapest, 1905. 41.

Magyarország története ]526_1686 [Die Geschichte von Ungarn l526-ló86]' Magyarország
története tíz kötetben [Die Geschichte von Ungarn in l0 Bánden]' Bd,3. Hrsg' von Pach,
Zsigmond Pál -R. Várkonyi' Ágnes. Budapest, 1987, 326_328, 349_35|.; Pach, Zsigmond Pál:
Nyugat-európai és magyarországi agrarfejlődés a XVI-XVI], században [Die westeuropáische
und die ungarische Agrarentwicklung im 16.-17. Jahrhundertl. Budapest, 1963. passim.

R' Várkonyi Ágnes: A kiróIyi Magyarorszríg [Das ktnigliche Ungarn]. Budapest, |999.45'
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wie dies die Quellen (SchuldbrieÍ.o, obl igationsschreiben) bezeugen, unter Betei l igung
von Adel igen. Die sich herausbi ldende Meiereibewirtschaftung baute tei lweise aui
Lohnarbeit. Stiftungen waren entstanden, bei denen der Grürrder vielfach Darlehen
aufnahm. Handels- und Kreditbezichungen zu auslándischen Anlegern rrnd Glátrbigern
waren unter den Mitgl iedern der pol it ischen und mil itár ischen El ite gang Llnd gábe.
Eine effektive rechtliche Regulierung dieser Tátigkeiten wáre unter den engen
Rahmenbedingungen des Tripartitunrs praktisch unvorstellbar gewesen.

Das ungarische Rechtsleben jedoch bl ieb gar nicht in diesem schmalen Spiel-
raum eingeengt. Es wird immer der.rt l icher, daB obwohl durch sein relativ kontinuier-
l iches Wirksamwerden bis zum Ende des 15. Jahrhunderts das Gewohnheitsrecht zu
einem so festen landesweiten Rechtssystem heranwuchs, daB an seinen Mauern jeder
umfassende Rechtstibernahmeversuch scheiterte. Jedoch konnten ins Gemáuer des ..lus

consuetudinarium Regni" etliche Steine auch vom antiken Rom hineingebaut werden,
und unter den Komponenten des zeitgenössischen ungarischen Rechtes das
europáische gemeine Recht, das ius Co|runLlne, was ebenfalls bedeutsam war.

Nimmt man die Bedeutung des Tripartitunn im Spiegel der Tendenzen der
zeitgenössischen europáischen Rechtsentwicklung unter die Lupe, kann man rvohl _
mit etwas Mut _ feststellen, daB dieses Rechtsbuch im 

"Grunde 
genoÍnmen den

Grundsatz "iura novit curia" ztJr Geltung verhelfen konnte.-' Allgemein bekannt ist,
daB Werbőczy sein Werk an alle Komitate sandte, und es nach kurzer Zeit allen
anderen gewohnheitsrechtlichen Quellen gegentiber deshalb zur Geltung kommen
konnte, weil es eine einheit l iche Fassung hatte. Man konnte es in die Hand nehmen,
denn es war allgemein zugánglich. Auch wegen des verháltnismáBig kleinen Umfangs
konnte es sich bei den Juristen der Rechtspflege allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Was
im Rechtsbuch geschrieben stand, muBten nach einiger Zeit alle Rechtspfleger gut
kennen. Man muBte sich nicht mit dem Nachweis und Zitieren gewohnheitsrechtlicher
Regeln abmühen. Es erleiclrterte also den Nachweis ..lokalen'' (in diesem Falle des
landesweiten Adeligen-) Rechts' Zttg|eich aber entkráftete es nicht die für die
Anwendungspflicht des ias commune sprechcnde widerlegbare Vermutung. Diese als
"fundata intentio" bekannte, in der gemeinrechtbezogenen Rechtsquellenlehre der
frühen Neuzeit entstandene Vermutung-- besagte, daB soweit die Parteien eine andere
Rechtsquelle nicht vorführen können, so muB das ias Commune angewendet werden,
weil für die Notwendigkeit der Arrwendung dieser Vorschriften - in Ermangelung
eines kontradiktorischen Beweises - eine Vermutung spreche. Durch das Tripartitum
wurde es leichter gemaclrt, eine solche Vermutung Zu entkráften' Gleichzeitig sind
(nach meinem heutigen Kenntnisstand, ich mag mich aber geint haben) jedoch keine
Spuren zu verzeichnen, daB für die ob|igatorische Anwendung des Triprlrtitums selbst
irgendeine Vermutung hátte ausgesprochen werden können'. Die bislang allgemein Ver-
tretene Ansicht hinsichtlich der besonderen Bedeutung dieses Rechtsbuches, wonach
man sich verpflichtet fühlte, sich zu seiner das gesamte Privatrecht ..tiberlappende''

2 l

.. 
Helmut Coing: Europci isches Privatrecltt, I,, ÁIrcres Geneines Recát.München, l985. l32.

He lmut  Co ing ,  133.
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Rolle zu bekennen - meines Erachtens - würde jedoch eine solche ..Vermutung''

erfordern. Wie auch immer, das Tripartittun konnte angemessener Weise nur inr stán-

digenvergleich mit dem ius CommLlne und parallel dazu angewendet die Bedürfnisse

nach Rechtssicherheit gewáhrendem, geschriebenem Recht befriedigen. Hinter dem

wissenschaft l ichen Niveau seiner Zeit bl ieb es nicht zurück und unab-hángig vom ge-

steckten Ziel wurde ihm beim Erhalt der Pfeiler des ungarischen Verfassungsgebáudes

und unserer eigenstándigen Rechtsordnung eine beachtl iche Rol le zutei l .
Nicht zu unterschátzen ist auch die Rolle des Tripartitums in der Hebung der

Wissenschaftlichkeit des ungarischen juristischen Denkens. Durch das Tripartitum

blieb das ungarische Privatrecht aufrechterhalten, somit konnten die spezifischen

Ergebnisse früherer Entwicklungsstadien bewahrt, seine Einheitlichkeit und

einheitliche Fortbildung auch in der Zeit der Zersplitterung des Staatsgebildes

gewáhrleistet sein. Im Privatrecht blieb die Rechtseinheit auch dann fortbestehen (auch

in bezug auf die beiden Staatstei le), als im pol it ischen Bereich die Einheit bereits

verlorengegangen war. Das Tripartitum hatte auch das GemeinschaftsbewuBtsein des

inzwei Lándern (Königreich Ungarn, Fürstentum Siebenbürgen) lebenden ungarischen

Adels gefördert'
Werbőczys Werk - die direkt ungarnspezifischen Eigenti'imlichkeiten in der

Rechtsprechung des Mittelalters zusarrmenfassend - hatte erheblich dazu beigetragen,
daB die wichtigsten Grundinstitute des Privatrechts für Jahrhunderte in jener Form
fortbestehen konnten, die von ihm abgefaBt worden war. Das hohe Ansehen des
Rechtsbuches hatte vielfach auch bewirkt, daB einzelne Institute überleben konnten,
ungeachtet dessen' daB sie inhaltlich bereits als überholt galten. Die privatrechtliche
Rechtspraxis der Gerichte wurde zwar durch das leicht zugángliche Rechtsbuch
erheblich gefördert, jedoch muB man hervorheben, daB die Rechtsprechung sich _ in
heute noch nicht völlig geklártem MaBe _ über die privatrechtlichen Regelungen des
Tripartitums hinwegsetzte und sich mittels kleiner Schritte an die wirtschaftlichen
Bedürfnisse anpaBte. Natürlich durfte sich die richterliche Praxis in groBen'
..Verfassungsrechtlichen'' Fragen berührenden Institute des Privatrechts (Avitizitát,
Verleihungssystem) nicht dem "Decretlrm" (dem Tripartitunr) entgegensetzen, aber
wie dies das Material des - spáter erwáhnten _ Planum Tabulare bestátigt, sie konnte
zur Grundlage ftir die stufenweise Ausgestaltung eines modernen Privatrechtes
werden. Die Gesetzgebung des 18. Jahrhundert hat sodann die Notwendigkeit einer
Modernisierung immer mehr erkannt, aber abgesehen von Teilergebnissen konnte nicht
mehr viel erreicht werden.

Die richterliche Rechtsgestaltung, die auf die Privatrechtsentwicklung in
Ungarn so groBen EinfluB ausübte,.' konnte sich mangels einheitlicher Entscheidungs-
versammlungen im heutigen Sinne erst Mitte des 18. Jahrhunderts herausbilden. Ob-
wohl die Rechtsprechung bereits in früheren Zeiten die Lücken und Unvollkommen-

23
I l lés József '  l72.

24
Z|inszky János: Die Rol|e der Gerichtsbarkeit
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ius Conunune

in der Gestaltung des ungarischen Privatrechtes
r0 (1983),  49-68.
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heiten auszuftillen berufen war, die die einheimische privatrechtliche Rechtsetzung -
genauer gesagt deren Ausbleiben - in der Zeit nach Werbőczy hatte entstehen lassen,
konnte von einer landesweit einheitlichen (über die von Werbőczy bearbeiteten Fragen
hinaus"veisenden) richterlichen Rechtsprechungspraxis noch lange Zeit keine Rede
sein. Zur Vereinheitlichung der privatrechtlichen Rechtsprechung diente die I169
abgeschlossene die Entscheidungen der beiden Obergerichte enthaltende Sammlung,
das sog. Planum Tabulare.-" Maria Theresia lieB die ab 1723 seit ihrer Errichtung'"
erlassenen Grundsatz-Entscheidungen der Königlichen Curie Zusammentragen. Naclr
der Revision hatte die Königin diese Sammlung per konigliches Dekret bekráftigt und
machte ihre Anwendung gleichzeitig auch ftir die unteren Gerichte obligatorisch. In
dieser SammJung waren letztendlich die durch die Rechtsprechung groBtenteils bereits
früher akzeptierten und übernommenen Entscheidungen der Curie ZusammengefaBt.
Das Planunt Tabulare enthielt vorwiegend privatrechtliche r.rnd verfahrensrechtliche
Vorschriften. Es enthielt hauptsáchlich das Recht des Adels, aber lieB das Recht des
stádtischen Bürgertums grrt einfügen, wáhrend die Rechtsverháltnisse der Leibeigenen
fast völlig auBer Acht gelassen wurden.

Für die Wertung des Planurn Tabulare muB man sich vor Augen führen, daB die
Richter nach einer auf Jahrhunderte zuri.ickgehenden Auffassung in Ungarn
verpflichtet waren, die Rechtslücken nach ihrem natürlichen Rechtsempfinden bzw.
nach MaBgabe der Lösungen zu beheben, welche durch das ilrs imperiale - als
naturalis ratio _ vorgegeben wurden. Natürlich waren auf diese Weise Urrebenheiten
in der Justiz entstanden, die das oberste Berufungsgericht zu glátten hatte. Dies wurde
anhand des Plantun Tabulare verwirklicht, welches dann il Privatsammlungen
fortgeftihrt wurde über das Ende des Jahrhunderts (weit) hinaus..' Die Etablierung der
mit der natu,ralis ratio úbereinstimmenden ias Commune-Regeln wird in der Sammlung
recht genau widergespiegelt. Nimmt man nun die Rechtsmaterie unter die Lupe, so
kann man feststellen, daB unter den Regeln aller Rechtsgebiete Elemente des ius
comtnune vorzufinden sind. Sowohl aus dem Verfahrensrecht als auch aus dem
Personen., Erb-, Sachen- und Schuldrecht kann man solche Bestimmungen aufführen,
welche unmittelbar auf romisches Recht zurtickzuftihren sind.

Planum Tabulare sive Decisiones Curiales per excelsam deputationem a piae ntemoriae
irnperatrice et regirru Hungariae Maria Theresia eatemL.s ordinatam collectae et in ordine
redactae Anno 1769, Posonii, 1800.

Zur Entstehung der König|ichen Curie: Bónis GyÖrgy: A bírósá7i szervezet megújítása III.
Károly korciban (Systematica Conmissio) [Die Erneuerung der Gerichtsverfassung in der Zelt
von Karl III.]. Budapest, l935.; Literatur zum Planum: Wenzel Gusztáv: I/isszapillantds az előbbi
magyar Curiónak ]724_1769-iki működésére fZuruckblick auf. die Wirkung der früheren
ungarischen Kurie]. Budapest, 1875; Degré Alajos: A Planum Tabu|are keletkezésével
kapcsolatos kérdések [Über die Entstehung von Planum Tabulare]. In: Kolosváry BáIint
Enúékkönyv [Festschrift für Bálint Kotosváry]. Budapest, l939, l01_l09.

Zur Liste der Privatsammlungen siehe Z|inszky, János - Szabó, Bé|a: (Inganr. Gedruckte Quellen
der Rechtssprechung in Europa (1800-1945). Hrsg. von Fil ippo Ranieri. Frankfurt am Main,
1992.956-95'7 .
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Die BedeuÍung des Planum Tabulare nicht in Frage stellend, muB man jedoch

darauf hinweisen, daB die Rechtsfortbildungstátigkeit der Gerichte in erster Linie nicht

durch die Tátigkeit der Curie verwirklicht wurde' Unsere aus dem 18. Jahrhundert

stammenden Akten (von denen nur ein Bruchtei l  durch die Forschung erschlossen

worden ist) belegen, daB auch die Anwálte oft bemüht waren, ihre Argunrentation mit

dem ius civile zu untermauern. Auch die Gerichte akzeptierten ohne weiteres die

ihnen rational erscheinenden Argumente aufgrund der aequitas naturalis, Natürlich

stieBen diese Bestrebungen auf Schranken in der stándischen Haltung und die feudalen

Verháltnisse, welche Sogar die die wirtschaftlichen Notwendigkeiten vielfach gut

erkennenden Gerichte nicht überwinden konnten.
Hinsichtlich der Verflechtungen zwischen der frühneuzeitlichen ungarischen

juristischen Bildung und dem itts comn:zne-Wissensschatz möchte ich nur

andeutungsweise natürlich - auf die Bedeutung des auslándischen Universitátsstu.
diums. auf den Ste|lenwert der einheimischen Universitát und auf die Rolle der im
Ausland gedruckten Bticher aufmerksam machen.

I. Ein bedeutendes Mittel der Bindung an den westlichen Kultur(kreis) und des
Schritthaltens damit wáhrend der frühen Neuzeit war unter anderem der Besuch
auslándischer Universitáten. Im Laufe des 16._18. Jahrhunderts besuchten zumindest
teilstudiumsweise Tausende ungarische Studierenden auslándische Universitáten,
darunter eine zahlenmáBig recht starke Gruppe von Jurastudenten, obwohl
unumstritten ist, daB die überwiegende Mehrzahl der Peregriner die über eine
einheimische Universitát nicht verfügenden protestantischen Theologen und
Philologen (Lehrer) ausmachten. Im 16.-17. Jahrhundert waren die Jurastudenten die
zwei bis zweieinhalb Prozent derjenigen mit Auslands(teil)studium, aber im 18.
Jahrhundert belief ihre Zahl sich bereits auf zehn Prozent. Die von Jurastudenten am
meisten besuchten Universitáten im l6. Jahrhundeft waren Padua' Wittenberg, im l7'
Jahrhundert StraBburg, Jena, Leiden, im l8. Jahrhundert Halle, Wien und Göttingen'
Unsere Landslerrte hörten Vorlesungen immer bei fi.jhrenden Rechtsgelehrten der
Epoche, denn die Blütezeit der juristischen Ausbildung an der jeweiligen Universitát
ftillt immer mit einem Anstieg der Zahl unserer Peregriner-Jurastudenten an der
jeweil igen jurist ischen Fakultát,u.u.n'n"n. 'n

Unter den etwa 800 - in der frühen Neuzeit im Ausland studierenden _ Jura-
studenten kann man spátere hohe Würdentráger, Rechtsanwálten, Komitats-Beamten,
aber auch Stadtbeamte finden. Die Tatsache, daB nur etwa ein Zehntel von ihnen das
Studium mit einem Doktortitel abgeschlossen hatte, zeigt, daB die auf Werboczy
berirhende ungarische Rechtspraxis zwar die an Universitáten unterrichteten Lehrsátze

28
Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686_]708 [Die

29 
Gerichtspraxis von Buda und Pest nach der Austreibung der Türken]. Budapest, |962.3|6-3l-1.

Szabó Béla: Jurastudenten aus Ungarn und Siebenbiirgen an aus|ándischen Universitáten im ló.-
18. Jahrhundert. Siebenbürgische Semesterblcitter (|989l2), l l2-ll6'; Ders., Magyarorszógiak
jogi stúdiumai ktilföldi egyetemeken ]520_1800 [Jurastudenten aus Ungarn an aus|ándischen
Univers i táten l52G. l800] '  (Diss.  Misko|c,  l993)
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des ias cotnrnune als anwendbar anerkannte, lieB aber zugleich den Heimkehrern mit
auslándischem Doktortitel keine besonderen Vorrechte zuteil werden. In einigen
unserer Stadte bedeutete ein abgeschlossenes Rechtsstudium dennoch einen Vorteil
Odenburg (ung. Sopron), Pre8burg [ung. Pozsony, heute Bratislava in der Slowakei],
Stádte der siebenbürgischen Sachsen).

AuBerordentliche Bedeutung kam dem Universitátsbesuch auch ftir eine
gedeihl iche Entwicklung der einheirnischen jurist ischen Literatur zLr. Die
hervorragendsten unsercr Peregriner legten wichtige, nranclrmal auf europáischem
Niveau geschriebene, rechtswissenschaft l iche Arbeiten auf den Tisch. Ein
betráchtl icher Tei l  der Verfasser Von jurist ischen Arbeiten aus dem 16._l8.
Jahrhundert in Ungarn und Siebenbürgen hatte wiihrend des Auslandstudiums Lust
bekommen, sich in juristische Themen zll vertiefen.'" Zu betonen ist aber auch, daB ein
bedeutender Teil der in auslándischen Universitáten angefertigten Disputationen und
Dissertationen nicht nttr den AnstoB zu einer spáteren rechtsliterarischen Tátigkeit der
heimkehrenden Studenten gaben, sondern daB diese Disputationen auch wichtige
Impulsen ftir die "Verwissenschaftlichung" der einheimischen Literatur im 16.-ll.
Jahrhundert gaben. Es sei hier nur auf das Wirken von''Üo.liannes Barovius Decius
(Baranyai Decsi János),.' Christoph Lackner,. oder Johannes Serpilius auÍmerksam
gemacht.

II. Über die einheimischen Mögl ichkeiten eines Jurastudiums in dem l6_18'
Jahrhundert bietet sich ein zienilich widersprüchliches Bild. Ein auf romischem Recht
beruhendes Studienbuch von Christoph Lackner"' jedoch liefert einen Beweis auch
dafür, daB bereits Vor der Eröffnung der Universitát zu Tyrnau (ung' Nagyszombat,
heute Trnava in der Slowakei) praktischer und theoretischer juristischer Unterricht im
königlichen Ungarn existierte. Für eine kleine Schicht stand also über die
auslándischen Universitáten hinaus auch die Moglichkeit offen, sich Gelehrten-Rechte
auch im Lande anzueignen. Bis zur Erclffnung der juristischen Fakultat der Universitát
(1667) neben dem bisher nicht ausreichend nachsewiesenen Juraunterricht in

Szabó Béla: Előtanulnrány a magyarországi joghallgatók külfti|di egyetemeken a XVI-XVIII.
században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez [Vorstudium zur Analyse der
Dissertationen der Jurastudenten aus Ungarn an auslándischen Universitáten im |6._|-1.
Jahrhundert). Publicationes Universilntis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. 1993.'t9-
t54.

Z|inszky, János: Ein Versuch zur Rezeption des römischen Rechtes in Ungarn' |n: Festschriftfi ir
Arnold Herdlitzka. Mi.inchen, 1972.315-326.; Ders., Vita et opera J. Decii Barovii. Publicationes
Universitatis M iskolciensis. Se ctio J uridica et Polit ic a. 1992. 20'l -214.

Boros Lajos: Egy késő humanista római jogász: Lackner Kristóf [Der Vertreter des römischen
Rechtes in dem Zeíta|ter vom Humanismus: Kristóf Lackner]' Jogtörténeti Tanulmányok 3,
Budapest, |974.139-151.; Szabó Béla: Christophorus Lackner (l57l-l631), Mcgyar jogtudósok,
Bd. 2.' Hrsg. von Gábor Hamza (unter Druck).

Cltristrtphori lttckner I.V.D. Quaestiones Iustinianeae e sacrctissimi imperatoris Iustiniani
InsÍitutionum Libris IV, necnon aliis adprobatis lurisperilis, nonnullae methodice collectae,
Francofurt i .  1617.
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Kollegien,ro bi l , l .t.n nur solclre Einzel init iat iven den Weg zum theoretischen

Unterricht.
Hinsichtl ich meiner Fragestel lung nach der ersten einheimischen iurist ischen

Universitátsfakultac' láBt sich 
-f.',,t.tlJn, 

daB die praktische Ausrichtung o". Lehr-

pláne bereits bei der Universitátsgründung offensichtlich war. Die Gründer folgten

nicht völlig nachahmend dem auslándischen Muster, sondern sie hatten die Bedürf-

nisse des ungarischen Rechtslebens vor Augen. Zwei von vier Dozenten der Fakultát

machten sich mit dem ungarischen Recht.vertraut, Aufgabe des einen Lehrstuhls war

sogar die Prásentation der Rechtspraxis.,o Bis zu den aufgeklárten absolutistischen

Refornren Maria Theresias vermischten sich in der juristischen Ausbildung die zwei

Traditionen: die auf den Gelehrtenrechten basierende theoretisch-wissenschaftliche,

sogar rechtsvergleichende Ausbildung und die auf das ungarische Gewohnheitsrecht

konzentrierte Praxisorientierung. In dieser Hinsicht hatte die ungarische Universitát

fast al|e europáischen Hochschuleinrichtungen gleichen Profils überholt. Zwar mach-

ten die universitár studierenden Juristen _ gegenüber den nach der Mittelschule pat-

varistisch (also in der tagtáglichen Rechtspraxis) Ausgebildeten.' _ weiterhin den

kleineren Anteil der in der Rechtspflege Bescháftigten aus, dies mindert aber nicht die

historische Bedeutsamkeit der Fakultát. In der juristischen Fakultát erhielten die

Studenten systematische und vertiefte Kenntnisse und die Universitát hatte zweif-elsfrei
einen wesentl ichen Beitrag zur Entwicklung der ungarischen Rechtswissenschaft
geleistet.

Zur g|eichen Zeit erfül|te die Universitát wichtige Aufgaben bei der SchafTurrg
der Voraussetzungen für rnehr ,,Wissenschaftlichkeit'' im Rechtsleben auc|r dadurch,

Zusammenfassend siehe Ferenc Pecze: Der Rechtsunterricht in Ungarn im 18. Jahrhundert
besonders an den rechtswissenschaftlichen Akademien. Acta Facultatis Juridicae Universitatis
Cornenianae. Die juristische Bildung in der Slowakei und Ungarn bis zum Jahre 1848. Bratislava,
1968.203-214.

Eckhart Ferenc: A jos- és cillamtudományi kar tör|énete 1667-1935 [Die Geschichte der
juristischen Fakultát |667_|935)' Budapest, l936.; Csizrnadia Andor: A magyar jogi felsőoktatás
fejlődése IDie Entwicklung der ungarischen juristischen Hochschulbildung]. Felsőoktatósi
Szemle ( l969); Hamza Gábor: A hazai jogászképzés történetéhez [Zur Geschichte der juristischen
Bildung in Ungarnl. Magyar JoS 0986);

... quorum duo ius patrium is est consuetudinarum regni Hungariae nempe Decretum generale
quod vocatur Tripartitum, consuetudines et articulos tractant, unus quidem eorum theoretice, alter
vero practice utriusque iuris canonici videlicet Civil is Caesarei ac municipalis praxim forensem...
Zum l.ext der Gründungsurkunde der Fakultát vgl, Pauler, Tivadar : A budapesti nngyar királyi
Tudontányegyetem törÍénete [Die Geschichte de r ungarischen könig|iche n Universitát in
Budapestl. Budapest, 1888. Bd. I. App. IlI.

Unter den Aufgaben der Professoren stand geschrieben: "Professores porro luristae in id maxime
incunrbant, ut iura municipalia combinent cum Caesareo et Canonico, in quantum fieri poterit. Et
quae in nostr is  desunt,  ex i is  supplere studeant." Vgl .  Pauler,  a.a.O.

Ernő Boda: A hazai jog oktatósa a patvarián fDer Unterricht des heimatlichen Rechtes in
..patvaria..]. In.. Kolozsváry BáIint Emlékkönyv [Festschrift fÜr Bálint Kolozsváry]. Budapest,
1936. 41-6t.
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daíJ sie neben Herausgabe Von Studien- und Gelehrtenbüchern auclr etwa Aufgaben der
Verbreitung allgemeiner Kenntnisse übernahm' Ein wichtiger Beweis für diese -
hinsichtl ich des jurist ischen Wissens noch nicht entdeckte und in der
rechtsgeschichtlichen Literatur bisher unbekannte _ Tátigkeit ist, daB die
Universitátsdruckerei in den Jahren um 1720 herum _ etwa um juristische Kenntnisse
in breiterem Kreise der Leserschaft zu verbreiten - in ihren jáhrlich erscheinenden
Kalendern Rechtsregeln (Regulae) erscheinen lieB. Das 1722 - in der unter der
Aufsicht der Jesuiten stehende Universitátsdruckerei _ abgedruckte Calendarium
Tyrnaviense begann námlich mit der Veroffentlichung von juristischen Regulae a|s
Beilage zum Kalender. GemáB den Gewohnheiten der Epoche erschienen an den
Rückseiten der Kalenderblátter neben dem Kalender der einzelnen Monate, welche die
wichtigsten Feste und astronomischen Ereignisse bezeichneten, Traktate von
Gelehrten. Nach Ausführungen zU theologischen, philosophischen, naturwissen.
schaftlichen und historischen Themen wurde in dem oben bezeichneten Jahr mit
Veröffentlichung von juristischen Regulae begonnen, zusammengestellt von einem
unbekannten - jedoch in beiden Rechten bewanderten - Autor. Bis 1730 waren mehr
als 600 zivil- und kanonrechtliche Regeln mit Kommentaren und Quellenverweis im
Kalendarium erschienen. Die Bearbeitung der Regeln ist von wissenschaftlichem Wert
und deshalb bedeutend, weil dies, bedingt durch den Charakter des ,,Mediums", die
Aufmerksamkeit eines breiten Leserpublikums für juristische Kenntnisse zu wecken
vermochte ' Die Regulae bewegen sich auf einer inhaltlich áuBerst breiten Skala und
weisen weit über ein _ in jener Zeit hypothetisch anzunehmendes - durchschnittliches
juristisches Bildungsniveau hinaus. Das Kalendarium beweist, daB die ius contmune-
Kenntnisse weder im universitáren Bereich noch in der öffentlichen Meinung in den
Hintergrund gestellt wurden. Immerhin ist gewisses Interesse an grundlegenden und
darüber hinausweisenden ..gelehrtenrechtlichen'' Kenntnissen anzunehmen. Die
Regulae selbst gelangten - wahrscheinlich in der Fonnulierung eines Professors -

vielleicht geradewegs aus dem Unterricht ins Kalendarium hinein. Neben fast allen
Regeln der im ungarischen RechtsbewuBtsein seit Johannes Sambucus (Zsámboky) mit
Vorliebe behandelten Regulae iuris antiqai kommen andere, aus den iustinianischen
Digesten hervorgehobene Rechtsgrundsátze zlr Analyse und in groBer Anzahl Regeln,
die im jahrhundertelangen kanonisch-rechtlichen Unterricht formuliert wurden. Eine
detailliertere Analyse der Ka|ender-Regeln steht noch aus. Nicht geklárt ist auch, ob
dieser neunjáhrige Vorgang einen Einzelfall in der Kalender-Geschichte des 18.
Jahrhunderts darstellt oder ob es hierfür früher oder spáter auch andere Beispiele gab.
Wie auch immer das Beispiel dieses Kalenders demonstriert, daB die ungarische
juristische Bildung (in breitem Kreis) an die Lehren des ias comntune AnschluB fand.

m. Nach Angaben aus der kulturgeschichtlichen Forschung bezüglich der
einheimischen Bticherkultur waren Bücher, welche gewisse grundlegende juristische
Kenntnisse an die Leser vermittelten, so gut wie in jedem Winkel des
frühneuzeitlichen Ungarns und Siebenbürgens aufzufinden. In jeder sozialen Schicht
zeigte sich natürlich beachtliches Interesse an dem Tripartitutn, der..Bibel des Adels''
und neben den Produkten der spárlichen einheimischen juristischen Literatur auch an
..internationalen'', europiiischen juristischen Arbeiten. Ungarn kann in der frühen
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Neuzeit auch in dioeser Hinsicht a|s Teil der europáischen juristischen Gemeinschaft

betrachtet werden.-
Die Prásenz der nrodernsten, neuesten auslándischen Rechtsbücher in den

bekannten Bücherverzeichnissen zeugen davon, daB unsere Rechtskenner in anderen

Gebieten Europas angenommene Muster befolgten. Dies kann vielleicht noch

unmittelbarere Beweise für die Rezeption des ius conunune in Ungarn, für die

Zwangsweise oder freiwillige Befolgung der europáischen Vorbilder liefern, als der

Umstand, daB die Jurastudenten unter den Peregrinern eine relativ groBe Zahl

ausmachten. Nach Meinung vieler war diese Vorbildwirkung zwangsláufig in

Ermangelung eines einheimischen juristischen Schrifttums zu suchen. Dennoch ist

erwágenswert, warum die einheimische juristische Literatur sowohl im Mittelalter a|s

auch in der frühen Neuzeit so geringfügig, für eine ..Juristennation'' fast ungebührend
gering' war. Gerade in einer Zeit, wo der Findung der richtigen Lösungen der
Auslegung von Rechtsgrundsátzen und der wissenschaftlichen Ansicltten eine viel
gröBere Rolle zukam, als den - sich nicht auf jeden einzelnen Problembereich
erstreckenden -Rechtsvorschriften.

Wahrscheinlich deslra]b, weil man hierzulande rnit einer naturgemáBen
Selbstverstándlichkeit aus der Fundgrttbe schöpfte, die durch das Schrifttum des
europáischen ius commune Zur Verfügung stand; trotz der Verfangenheit inl
ungarischen Gewohnheitsrecht und ungeachtet des tiber alles stehenden Tripartitunts
von Werbőczy in der frühen Neuzeit. Die Forschungen im Bereich der Bücherkultur
bestátigen eindeutig die engen Beziehungen der ungarischen juristischen Bildung ZuÍ
gemeinsamen europáischen Rechtskultur.

Genauso darf man nicht solche Bücher von einheimischen Autoren übergehen,
die indirekt oder unmittelbar ebenfalls die Bekanntheit des europáischen gemeinsamen
Rechtes, die Berücksichtigung der damit befaBten Literatur in unserem Land
demonstrieren. So etwa stellte in der _. spáter zur Rechtsquelle gewordenen _ Directio
Methodicaoo uon Johannes Kithonicha' ausge,echnet die háufige Verweisung auf die
vorangegangene und zeitgenössische europáische juristische Literatur die wichtigste
Neuheit dar. Diese Tatsache galt (abgesehen von der Arbeit von Barovius Decius", der
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde) lange Zeit als eine herausragende Tatsache,
die allein Kithonich' umfassender Belesenheit zuzuschreiben ist. Gleichzeitig

l9
Szabó Béla: Jogászaink olvasmányai a koraújkorban [Die Lesestoffe unserer Juristen in der
frühen Neuzeit]' Iskolakultúra (|99.|. május), 23-34. Ders., Juristen und Biicher im
friihneuzeitlichen Ungarn. Btirgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen kjnder

40 
und das Karpatenbecken im ]6. und ]8. Jahrhundert. Red. Monok István. Szeged, 1998. 45-69.

Directio methodica Processus Judiciarii Juris Consuetudinarii inclyti Regni Hungariae. per

4l 
Magistrum Joannem Kittonich de Kosztanicza, Tyrnaviae, lól9.

Wenzel Gusztáv: Kitonich János XVII. szózadbeli ma7yar jogtudósrót és ntunkóiról [János
Kitonich.Über den ungarischen Rechtsgelehrten im l7. Jahrhundert und seine Werke]. Új Magyar
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Múzettm ( l85l) ,  |4-37.

Syntagma instituÍionum iuris imperialis ac Ungarici quatÍuor perspicuis quaestionum ac
respottsiottum libris contprehensurr. Claudiopoli, 1593.
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widerspiegelt sie jedoch auch die Grundtendenz im ungarischen theoretischen
Rechtsdenken der Zeit. Dies bezeugen auch die juristischen Arbeiten von Christoph
Lackner.

Bezügl ich des Umgangs mit den Quellen im Gegensatz zur Wissens-
wiedergabe Werbőczys, die noch mittelalterlich geprágt war - vetwendete Kithonich
zum ersten Mal ein dern zeitgenössischen europáischen Standard nahekommendes
Verweissystem. In scitrenl Vorwort Werbőczy folgend schrieb er sinngemáB: Da unser
Recht aus dem kanonischen Recht und dem kaiserzeitlichen Recht abgeleitet werden
könne, müsse man eS berücksichtigen und die Unzulángl ichkeiten desoeinheimischen
Rechtes könnten auch durch das Recht des Auslandes behoben werden. 

- 
AuBer denr _

in jener Epoche üblichen - Bekennen zu den ..Gelehrtenrechten'' muB ich aber noch
auf die Tatsache aufmerksam machen, daB wáhrend Kithonich in seiner Arbeit von
auslándischen Autoren, d.h. aus der Literatur des jus Commune zitierte, er sich einer
Methode bediente, wie sie auch von den damaligen ungarischen Gerichten praktiziert
wurde.

Wie man sieht, durften die Gerichte selbst in strittigen Fragen aufgrund der
Meinung solcher Autoritáten entscheiden. Nach damals herrschender Auffassung war
námlich der Richter verpfliclrtet * wie oben bereits angedeutet - in unsicheren, Schwer
entscheidbaren Rechtsf?illen die communis rctio zu Hilfe zu rufen, mit anderen Worten
eine Lösung zu finden, die durch die Meinung Von mehreren Gelehrten und Weisen
(communis opinio doctorum) glaubhaft gemacht wurde.

Die Anwendbarkeit und die tatsáchliche Anwendung der sich hinter den
ungarischen Rechtsgewohnheiten verbergenden, aus allgemeinen Rechtskenntnissen
speisenden und in den Rechtsbüchern erschienenen Lösungen werden _ nach meiner
Überzeugung _ auch durch Kitonich's Arbeit untermauert.

Tatsache ist, daB sich die ungarischen Verfasser bis Ende des 18. Jahrhunderts
mit relatív wenigen Arbeiten meldeten. Die Anzahl ungarischer Rechtsbücher bleibt
unr GröBenordnungen hinter der Menge von deutschen, niederlándischen Autoren und
noch mehr von Italienern auf den Markt gebrachter Rechtsbticher zurtick. Aber auch
dieses nur in Promillen sich messende Schrifttum ist kaum bekannt.

Die Anzahl der rechtswissenschaftlichen Arbeiten steht in direktem
proportiona]en Verhá|tnis zu der Zah| der juristischen Fakultáten. In Ermangelung
einer Jurafakultat im Staatsgebiet beider ungarischer Lánder bis zum 18. Jahrhundert
erschienen in gedruckter Form nur vereinzelt juristische Arbeiten und abgesehen von
wenigen Ausnahmen - áhnlich wie das Syntagma von Barovius Decius, das nach
seiner Systematik europáisches Niveau Vertrat und auf der Logik von Petrus Ramus
aufgebaut war - waren auch diese der Vergessenheit preisgegeben.

43
"Ea consil i i mei ratione, a Canonico, et Jure Caesareo quaedanr mutuatus quod eum ex il lo
utroque Juris nostri municipalis originem habeamus, magnam illa huic lucem, quin etiam in iis
rebus, quae in hoc Jure nostro desiderantur, supplementum sint allatura, subservient etiam legum
Hungaricarum Studiosis, et in foro spirituali apud domesticos, et tam il lo, quam in Civil i etiam
apud exteras Nationes." Joannes Kithonich: Directio Metlndica, Vorwort.
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Wie bereits erwáhnt, übte auBerordentlichen EinfluB auf den Aufschwung der

reclitswissenschaftlichen Literatur des 1 7._ l 8. Jahrhunderts die Gründung der

jLrr ist ischen Fakultat der Universitát zu Tyrrlau und die Errichtung der
-Universitatsdruckerei 

aus. Die Fakultát war in erster Linie im 18. Jahrhtrndert eine

bedeutende wissenschaftliche Werkstatt, welclre fi'ir die damaligen Verháltnisse _ aus

der Sicht des ungarischen Rechtslebens und der hiesigen Rechtswissenschaft - einen

nie dagewesenen Aufschwung darstellte. Jenes Jahrhundert hatte vor allem Werke an

den Tag gebracht, welche das geschriebene Recht ZUÍ besseren praktischen

Handhabung verhalfen. Auf der anderen Seite erschienen auch die ersten

Untersuchungen Zur Rechtsgeschichte' welche die Frage der originalitát des

ungarischen Rechts aufwarfen. Eine wichtige Besonderheit der

rechtswissenschaftlichen Tátigkeit in diesem Jahrhundert war, daB neben Arbeiten, die

bislang gröBtenteils das gesamte landesweit geltende Adeligen-Recht

Zusammenzufassen suchten bzw. durch das Übergewicht des offent|ichen und

Privatrechts gekennzeichnet waren, die ersten Gelehrtenbücher erschienen, die auch

andere Rechtsgebiete, so das Strafrecht behandelten. Sie wurden mit dem Wunsch

geschrieben, die öffentliche Verwaltung zu rationalisieren.
Der politisch motivierte Gedanke einer Unabhángigkeit Ungarns im Gebiet des

Rechts stammt eindeutig aus den Reihen des Adels. Ftir das Rechtsleben des
Bürgertums, das wenig politischen, jedoch gröBeren wirtschaftlichen EinfluB hatte'
erschienen die Rechtsprinzipien westl icher (kaiserl icher) Herkunft gar nicht so
verwerflich' Dies zeigen die Angaben zu den neuzeitlichen Universitátsbesuchen, zur
Verbreitung der Reclrtsbücher. Die Popularitát der ..Bibel des Adels''' des Tripartitunts
von Werboczy, hatte die Aufinerksamkeit der Rechtspflegemonopol besitzenden
Adeligen eindeutig auf die ungarnspezifischen Rechtsinstitute gelenkt. Aber ohne die
Wirkung des jus Commune im Hintergrund, als ..schleichende Unterströmung'' stándig
prásent, wáre _ meines Erachtens _ das System"des ungarischen Privatrechtes nicht
funktionstüchtig gewesen. Die ,.tacita rec,eptio,,,* durch eine allmáhlich Aufschwung
nehmende Rechtswissenschaft und die auf dem Gebrauch sowie auf allgemeinen
Rechtsgrundsátzen beruhende Rechtspraxis akzeptiert' deutete in der frühen Neuzeit
auf eine Akzeptanz der modernen europáischen Rechtssátze hin. Das ungarische
Rechtsleben rezipierte das europáische gemein(sam)e Recht nicht durch groBe
Gesetzgebungsakte sondern mit einer dem Bedarf angemessenen Einsichtigkeit. Dank
ihrer Bildung, vielleicht sogar entgegen ihren politischen Überzeugungen' hatten sich
die ungarischen Rechtsgelehrten dieser "Unterstromung" bedient.

Zlinszky János: A magyar magánjog történetének hiányzó fejezetei (A római jog csendes
recepciója hazánkban) [Die fehlenden Abschnitte der Geschichte des ungarischen Privatrechtes
(Die Rezeption des römischen Rechtes in Ungarn)]. Állam és Jogtudornón'y (l985), 560-5ó5.


